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tenen Besitz der Stadt Rom geblieben. Es bleibt jedoch zu be­

obachten, daß die Kurie alljährlich mehrere Monate den Lateran 

verlassen hat. Nahezu regelmäßig wandten sich sowohl Calixt wie 

sein Nachfolger zu Beginn des Sommers in die Gebiete des 

Kirchenstaates, zumeist südwärts durch das Liris-Tal über Monte- 

cassino-Capua nach Benevent*) und oft darüber hinaus in die mit 

normannischer Hilfe kirchlich reorganisierten Gebiete Unter­

italiens, um frühestens gegen das Ende des Herbstes oder wie 

1121 gar erst zu Beginn des neuen Jahres zurückzukehren.?) 

Diese Tatsache ist in unserem Zusammenhang nicht nur für die 

noch zu erörternde Bedeutung der päpstlichen Normannenpolitik 

von Wichtigkeit, sondern auch für die kuriale Geschäftsführung, 

denn die Zahl der außerhalb Roms ausgestellten Privilegien ist 

wesentlich geringer als derjenigen, die im Lateran gegeben 

wurden. Die Privilegien aber sind ihrer Unterschriften wegen die 

wichtigste Quelle für die Beurteilung der inneren Entwicklung 

des Kardinalkollegiums.
Daß sie in dieser Zeit noch nicht regelmäßig und deshalb noch 

nicht sehr häufig sind, weist darauf hin, daß der seit den Tagen 

Leos IX. aus den Formen der stadtrömischen Gottesdienstord­

nung entwickelte Senat der römischen Kirche als Glied der be­

sonders unter Urban II. so entscheidend ausgestatteten Organi­

sation der „curia Romana" in seiner endgültigen Ausbildung noch 

nicht abgeschlossen war.?) Dennoch zeigt das für die Geschichte des 

Kardinalkollegiums zwischen 1120 und 1130 bisher bekannte 

Material zur Genüge, daß es seine Stellung auch hinsichtlich der 

Mitwirkung an den großen Privilegien in der Art befestigte, wie 

es seit Innocenz II. die Regel wird. Infolgedessen ist es einiger­

maßen möglich, die päpstliche Kardinalspolitik dieses Jahrzehntes 

zu verfolgen, da die Unterschriften trotz gelegentlicher Aus-
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